
  

Stadt Leun
Stadtverordnetenversammlung der Stadt Leun

 
 
 
 
 
 
 

19.03.2024 
 

Ö F F E N T L I C H E  N I E D E R S C H R I F T  
 

der 29. Sitzung der Stadtverordnetenversammlung der Stadt Leun 
am Montag, 18.03.2024, 19:06 Uhr bis 19:40 Uhr 

im Saal "Grüne Au" Biskirchen 
 

 
Anwesenheiten 

 
Vorsitz: 

Jürgen Ambrosius (SPD) 

 
Anwesend: 

Claus-Peter Schweitzer  (CDU)  

Sven Knut Apel  (CDU)  

Josua Carnetto  (SPD)  

Marco Carnetto  (SPD)  

Magdalene Georg  (SPD)  

Marcus Hartmann  (CDU)  

Michael Hofmann  (SPD)  

Kerstin Klapproth  (FWG)  

Dieter Krause  (GRÜNE)  

Michael Kreusel  (GRÜNE)  

Wilhelm Müller  (CDU)  

Ingeborg Palm  (DIE HEIMAT)  

Ludwig Palm  (DIE HEIMAT)  

Michael Paul  (FWG)  

Kim Robert Trapp  (CDU)  

Maximilian Weber  (SPD)  

Lukas Wolf  (CDU)  

Maximilian Wolf  (CDU)  

 

Magistrat: 

Alexander Schneider  ()  

Thorsten Keller  (FWG)  
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Ralf Fischer  (GRÜNE)  

Gerd-Ulrich Heberling  (SPD)  

Nadine Lublow  (GRÜNE)  

Ralf Schweitzer  (CDU)  

 

Schriftführer: 

Katja Grün () 

 

Von der Verwaltung waren anwesend: 

Arnd Pauker  ()  

Stefan Putz  ()  

 

Abwesend: 

Paul Schmitz  (FWG) entschuldigt 

Karl-Günter Süß  (GRÜNE) entschuldigt 

 
Markus Heering  (FWG) entschuldigt 

Wolfram Pauli  (CDU) entschuldigt 

Marco Rinker  (FWG) entschuldigt 

Christof Zutt  (GRÜNE) entschuldigt 

 
 

Abwesend vom Magistrat: 

 

Gabriele Zieres  entschuldigt 

Sascha Linke   entschuldigt 

 
Gäste: 
Verena Napiontek von der heimischen Presse. 
Einige interessierte Zuhörer, Sabrina Koch vom Bauamt sowie Brigitte Krug und Horst Marr, die 
Ortsvorsteher von Leun und Stockhausen.   
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Tagesordnung 
 
 
öffentliche Sitzung 
 

1. Eröffnung, Begrüßung und Hygienehinweise sowie Feststellung der 
Beschlussfähigkeit 

 

 

2. Niederschrift der letzten Stadtverordnetenversammlung vom 
05.02.2024 

 

 

3. Bericht des Bürgermeisters  
 

4. Anfragen und Mitteilungen  
 

5. Aufwandsentschädigung für Wahlhelferinnen und Wahlhelfer bei der 
Europa- und Landratswahl 2024 

(VL-34/2024) 

 

6. Wahl eines Vertreters / einer Vertreterin für den WBV (VL-13/2024) 
 

7. Grundstücksangelegenheiten  
 

8. Flüchtlingssituation  
 

8.1 Aktueller Sachstand Situation Hellweg 18 (MI-12/2024) 
 

9. Entwurfs- und Offenlegungsbeschluss 
Flächennutzungsplanänderung im Bereich des 
Bebauungsplanes Nr. 3a 
„Wackenbach“ – 1. Änderung und Erweiterung 

(VL-23/2024) 

 

10. Entwurfs- und Offenlegungsbeschluss 
Bebauungsplan Nr. 3a 
„Wackenbach“ – 1. Änderung und Erweiterung 

(VL-24/2024) 

 

11. Antrag der Fraktionen CDU, SPD, FWG und Bündnis 90/Grüne: 
Empfehlung der Arbeitsgruppe Haushalt 

(VL-40/2024) 
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Sitzungsverlauf 
 
 
 
öffentliche Sitzung 
 

1. Eröffnung, Begrüßung und Hygienehinweise sowie Feststellung der 
Beschlussfähigkeit 

 
Stadtverordnetenvorsteher Jürgen Ambrosius eröffnet die 29. 
Stadtverordnetenversammlung und begrüßt die anwesenden Gäste, die anwesenden Mitglieder 
der Stadtverordnetenversammlung und Magistratsmitglieder. Als Schriftführerin Katja Grün 
von der Verwaltung, sowie den Büroleiter Arnd Pauker und den Bauamtsleiter Stefan Putz. 
 
Die abwesenden Stadtverordneten werden entschuldigt. Zu Beginn sind 18 Stadtverordnete 
anwesend, somit ist die Beschlussfähigkeit gegeben. Willi Müller kommt etwas später (19.10 
Uhr). Damit sind es dann 19 Stadtverordnete. 
 
Stadtverordnetenvorsteher Jürgen Ambrosius fragt, ob es Änderungen zur Tagesordnung 
gibt. Dieter Krause beantragt, TOP 11 auf TOP 5 vorzuziehen. Kim Robert Trapp teilt mit, 
dass die Belange der Verwaltung immer zu Beginn auf der Tagesordnung sind und danach die 
Anträge der Fraktionen zu beantworten sind. Der Antrag wird zur Abstimmung gestellt.  
 
Abstimmungsergebnis: 
5  x Ja 
9  x Nein 
4  x Enthaltung 
 
Der Antrag ist somit abgelehnt. Die Tagesordnung wird nicht verändert. 
 

 
 
2. Niederschrift der letzten Stadtverordnetenversammlung vom 05.02.2024 
 
Stadtverordnetenvorsteher Jürgen Ambrosius fragt nach, ob es Redebedarf zu der 
Niederschrift der Sitzung vom 05.04.2024 gibt. Dies ist nicht der Fall, somit gilt die 
Niederschrift als anerkannt. 
 
 

 
 
3. Bericht des Bürgermeisters 
 
Bürgermeister Alexander Schneider verliest seinen Bericht. Dieser ist den Anlagen 
beigefügt. 
 
 
 

 
 
4. Anfragen und Mitteilungen 
 
Lukas Wolf fragt nach, warum der Ulmtalradweg nicht ab Schützenhaus Biskirchen geteert 
wurde sondern erst ab der neuen Auffahrt. Im vorderen Bereich sind viele Schlaglöcher und 
der Asphalt ist aufgerissen. Stefan Putz teilt mit, dass aufgrund von Sparmaßnahmen der 
Radweg nicht über die komplette Trasse geführt wird und ein weiterer Ausbau nicht 
vorgesehen ist. 
Dieter Krause fragt nach dem Sachstand Baugebiet Bissenberg. Bürgermeister Alexander 
Schneider teilt mit, dass hierzu ein Beschluss zur Beauftragung eines Ingenieurbüros gefasst 
werden soll, vermutlich in der Stadtverordnetenversammlung im Mai 2024. Es muss zuvor 
noch ein Fragenkatalog aus Bissenberg abgearbeitet werden. 
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Dieter Krause fragt nach, an wieviel Tagen, bzw. wieviel Stunden der Büroleiter in der 
Verwaltung anwesend ist. Bürgermeister Alexander Schneider teilt mit, dass der Büroleiter 
sowohl in der Verwaltung anwesend ist als auch vom Home Office aus tätig ist. Des weiteren 
sind Personalangelegenheiten kein Gegenstand der Stadtverordnetenversammlung und werden 
nicht weiter beantwortet. 
Magdalene Georg gibt einen Überblick zum Sachstand Familienzentrum. Die Ortsbeiräte sind 
informiert und eine Arbeitsgruppe ist bzw. wird gebildet. 
 
Stadtverordnetenvorsteher Jürgen Ambrosius gibt die nächsten Termine bekannt: 
Sozialausschuss 15.05.2024, Bau- und Umweltausschuss 16.05.2024, Finanzausschuss 
17.05.2024, nächste Stadtverordnetenversammlung 27.05.2024. 
Magdalene Georg ergänzt, dass eine außerordentliche Sozialausschuss-Sitzung zur 
Dorfmoderation geplant sei, vermutlich am 11.04.2024. 
 

 
 
5. Aufwandsentschädigung für Wahlhelferinnen und Wahlhelfer bei 

der Europa- und Landratswahl 2024 
VL-34/2024 

 
Kim Robert Trapp berichtet, dass der Beschlussvorschlag ergänzt wurde um den Zusatz, 
„und zukünftige Wahlen“ um somit wiederkehrende Beschlussfassungen zu vermeiden. Dem 
hat der Finanzausschuss dann einstimmig zugestimmt. 
 
Beschluss: 
Die Stadtverordnetenversammlung beschließt, entgegen der Entschädigungssatzung die 
Aufwandsentschädigung für Wahlhelferinnen und Wahlhelfer bei der Europa- und Landratswahl 
2024 und zukünftigen Wahlen auf 80,00 € je Wahlhelfer festzusetzen. 
 
Abstimmungsergebnis: 
19 x Ja   einstimmig angenommen 
 

 
 
6. Wahl eines Vertreters / einer Vertreterin für den WBV VL-13/2024 
 
Stadtverordnetenvorsteher Jürgen Ambrosius erläutert, dass Lothar Klein ausgeschieden 
sei und vorgeschlagen wird, Karl Günter Süß als ordentliches Mitglied zu wählen. 
 
Beschluss: 
Die von der Stadtverordnetenversammlung durchgeführte Wahl hatten folgendes Ergebnis: 
 
Name: Karl-Günter Süß 
 
Abgegebene Stimmen:19 
Ungültige Stimmen:0 
Gültige Stimmen: 19 
 
Es ist gewählt: Karl-Günter Süß 
 
 
Abstimmungsergebnis: 
18 x Ja 
1  x Enthaltung 
 

 
 
7. Grundstücksangelegenheiten 
 
Marco Carnetto berichtet aus dem Bau- und Umweltausschuss, dass unter Ausschluss der 
Öffentlichkeit beraten wurde und einstimmig die Zustimmung empfohlen wird. 
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Kim Robert Trapp berichtet aus dem Finanzausschuss, dass ebenfalls unter Ausschluss der 
Öffentlichkeit beraten wurde und das Abstimmungsergebnis ebenfalls einstimmig zur 
Zustimmung war. 
 
 
Beschluss: 
Die Stadtverordnetenversammlung beschließt: 
1. Für den Kaufvertrag UVZ-Nr. 173/2024 vom 06.02.2024, Gemarkung Stockhausen, Flur 4 
Flurstück 213/1 und 222/2, Hauptstraße 1 in Leun-Stockhausen das Vorkaufsrecht auszuüben. 
2. Den Magistrat damit zu beauftragen die notwendigen Rechtsgeschäfte abzuwickeln. 
3. Die Kosten von 5.000 € plus Nebenkosten aus der Investitionsnummer 1201-0001A zu 
decken und zu genehmigen. 
 
Abstimmungsergebnis: 
19 x Ja  einstimmig angenommen 
 

 
 
8. Flüchtlingssituation 
 
Stadtverordnetenvorsteher Jürgen Ambrosius teilt mit, dass im Bericht des 
Bürgermeisters dazu bereits der Sachstand dargestellt wurde und fragt nach weiteren 
Meldungen dazu. Magdalene Georg teilt mit, dass noch Fragen an den Magistrat gerichtet 
wurden und bittet im Namen der Bevölkerung, die DGH´s an die Bevölkerung zurück zu geben. 
 
 

 
 
8.1 Aktueller Sachstand Situation Hellweg 18 MI-12/2024 
 
Siehe Bericht des Bürgermeisters. 
 

 
 
9. Entwurfs- und Offenlegungsbeschluss 

Flächennutzungsplanänderung im Bereich des 
Bebauungsplanes Nr. 3a 
„Wackenbach“ – 1. Änderung und Erweiterung 

VL-23/2024 

 
Marco Carnetto berichtet aus dem Bau- und Umweltausschuss, dass einstimmig die 
Zustimmung empfohlen wird. 
Kim Robert Trapp berichtet aus dem Finanzausschuss, dass ebenfalls einstimmig zur 
Zustimmung abgestimmt wurde. 
 
Beschluss: 
Entwurfs- und Offenlegungsbeschluss 
 
(1) Nach ausführlicher Erläuterung und Diskussion werden die in der Anlage befindlichen 

Beschlussempfehlungen zu den im Rahmen der frühzeitigen Beteiligung der Behörden und 

sonstiger Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs.1 BauGB und im Rahmen der frühzeitigen 

Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3 Abs.1 BauGB vorgebrachten Stellungnahmen mit 

Anregungen und Hinweisen zur Kenntnis genommen und die vom Planungsbüro Fischer aus 

35435 Wettenberg empfohlenen Beschlussempfehlungen beschlossen. 
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(2) Die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Leun billigt den gemäß (1) zu überarbeitenden 

Vorentwurf der Flächennutzungsplanänderung einschl. Begründung und beschließt den Entwurf 

und dessen Offenlage gemäß § 3 Abs.2 BauGB i.V.m. § 4 Abs. 2 BauGB. 

 
 
Abstimmungsergebnis: 
19 x  Ja einstimmig angenommen 
 

 
 
10. Entwurfs- und Offenlegungsbeschluss 

Bebauungsplan Nr. 3a 
„Wackenbach“ – 1. Änderung und Erweiterung 

VL-24/2024 

 
Marco Carnetto ergänzt, dass Karl Günter Süß sehr aufmerksam die Pläne gesichtet habe und 
dass alle Hinweise selbstverständlich seien und es kein Risiko gäbe, auch nicht bei 
Hochwasser. Der Bau- und Umweltausschuss hat einstimmig die Zustimmung empfohlen wird. 
Kim Robert Trapp berichtet aus dem Finanzausschuss, dass ebenfalls einstimmig die 
Zustimmung empfohlen wurde. 
 
Beschluss: 
Entwurfs- und Offenlegungsbeschluss 
 
(1) Nach ausführlicher Erläuterung und Diskussion werden die in der Anlage befindlichen 

Beschlussempfehlungen zu den im Rahmen der frühzeitigen Beteiligung der Behörden und 

sonstiger Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs.1 BauGB und im Rahmen der frühzeitigen 

Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3 Abs.1 BauGB vorgebrachten Stellungnahmen mit 

Anregungen und Hinweisen zur Kenntnis genommen und die vom Planungsbüro Fischer aus 

35435 Wettenberg empfohlenen Beschlussempfehlungen beschlossen. 

 

 

(2) Die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Leun billigt den gemäß (1) zu überarbeitenden 

Vorentwurf des Bebauungsplanes einschl. Begründung und beschließt den Entwurf und dessen 

Offenlage gemäß § 3 Abs.2 BauGB i.V.m. § 4 Abs. 2 BauGB. 

 
 
Abstimmungsergebnis: 
19 x Ja  einstimmig angenommen 
 

 
 
11. Antrag der Fraktionen CDU, SPD, FWG und Bündnis 90/Grüne: 

Empfehlung der Arbeitsgruppe Haushalt 
VL-40/2024 

 
Kim Robert Trapp erläutert kurz die Ergebnisse der Arbeitsgruppe und bedankt sich bei allen 
Mitgliedern der Arbeitsgruppe und Thomas Franke von der Verwaltung für die gute 
Arbeitsatmosphäre. 
 
Ludwig Palm bittet um einzelne Abstimmung der Punkte. 
Stadtverordnetenvorsteher Jürgen Ambrosius verliest die einzelnen Punkte und bittet um 
Handzeichen. 
 
Beschluss: 
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Der Magistrat wird beauftragt die Empfehlungen der Arbeitsgruppe Haushalt umzusetzen. 
Diese sind wie folgt: 
 
1. Die Summen der ordentlichen Aufwendungen je Produkt möchten bitte in der 
Summe um 10 % ausgehend vom Jahresabschluss 2023 gekürzt werden. 
Einmaleffekte des Vorjahres sind zu berücksichtigen. Mehrbedarfe sind für 
die Haushalsberatungen aufzuführen und zu begründen. 
2. Bei der Quartalsberichterstattung sind die Rückmeldungen der Abteilungen 
auch einzuholen. Wesentliche Abweichungen sind zu begründen. 
3. Bauzeitenpläne bzw. Projektpläne mit Meilensteinen sind zu erstellen (insb. 
bei Neubau Feuerwehr, umfangreiche Instandhaltungen) 
4. Mit dem Haushalt 2025 ist auch ein Haushaltssicherungskonzept 
einzubringen. 
 
 
Abstimmungsergebnis: 
Zu 1) 16 x Ja 
 1  x Nein 
 2  x Enthaltung 
 
Zu 2) 17 x Ja 
 2  x Enthaltung 
 
Zu 3) 17 x Ja 
 2  x Enthaltung 
 
Zu 4) 19 x Ja 
 

 
 
 
 
Stadtverordnetenvorsteher Jürgen Ambrosius bedankt sich für die gute Zusammenarbeit 
und schließt die Sitzung. 
 
 
Ende der Sitzung: 19.40 Uhr. 
Leun, 18.03.2024 
 
 
 
Leun, 19.03.2024 
 
   

Jürgen Ambrosius  Katja Grün 

Stadtverordnetenvorsteher  Schriftführerin 
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Bericht des Bürgermeisters, StVV 2024-03-18 

 

Sehr geehrter Herr Stadtverordnetenvorsteher, 

meine sehr geehrten Damen und Herren Stadtverordnete 

liebe Zuhörerinnen und Zuhörer 

 

Es ist jetzt mein erster Bericht als Bürgermeister in der 

Stadtverordnetenversammlung. 

6 Wochen sind jetzt seit meiner Amtseinführung im Zuge der letzten 

Stadtverordnetenversammlung vergangen, 18 Tage seit Dienstantritt 

im Rathaus. 

Für mich persönlich muss ich sagen, gibt es unfassbar viel Neues und 

auch Spannendes, zu berichten allerdings eher weniger. 

 

Beginnen möchte ich mit den laufenden Baumaßnahmen: 

Bornhäuschen Biskirchen: 

Dieses Projekt ist schon im laufenden Prozess, eine Fertigstellung wird 

noch dieses Jahr erwartet. Nachdem die Ausschreibungen erfolgten, 

wird natürlich über den Stand des Baufortschrittes nachberichtet. 

Um dem eigentlichen Projekt einen feierlichen Rahmen zu bereiten, 

findet am 22. März eine Übergabe des Förderbescheides durch die 

Regionalmanagerin Mercedes Bindhart im Schloss Werdorf statt. 

Hierzu wurde eine Delegation aus der Stadt Leun geladen. 

Radweg: 

Die noch nötigen Markierungsarbeiten an dem Radweg sind für April 

geplant. Nach der Fertigstellung wird es eine offizielle Eröffnung 

zusammen mit der Marion Sander, der Bürgermeisterin der Gemeinde 
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Greifenstein geben. Es wird nach erfolgter Planung rechtzeitig bekannt 

gegeben. 

Hellweg in Leun: 

Die Sanitärcontainer sind bestellt, der Baugrund wird durch den 

Bauhof der Stadt Leun vorbereitet. Nach Aufstellung werden die 

nötigen Anschlüsse. 

Mit der Fertigstellung ist Ende April zu rechnen. 

 

Zur Flüchtlingssituation: 

Nehmen wir den Baufortschritt Hellweg als Überleitung zur aktuellen 

Flüchtlingssituation. 

Momentan sind lediglich noch Bissenberg mit 11 Personen und 

Stockhausen mit 12 Personen belegt. 

Aktuell läuft eine Abfrage des Lahn-Dill-Kreises bezüglich der 

Belegung, mit dem Hintergrund, dass seitens des Kreises geplant ist, 

bis zu 400 Flüchtlinge in die Obhut des Kreises zurückzuführen. 

Ist dieses Prozedere abgeschlossen und positiv beschieden, können 

wir in Zusammenarbeit mit den Ortsbeiräten nacheinander städtische 

Objekte zurückbauen und ihrer eigentlichen Nutzung zuführen. 

 

Dorfmoderation: 

Der Sozialausschuss hat in seiner letzten Sitzung zusammen mit Herrn 

Jung von der St. Elisabeth Stiftung die Auswertung der Befragung 

erörtert und beschlossen, dass speziell die Zielgruppe der 14 – 18 

Jährigen Jugendlichen bezüglich ihrer Bedürfnisse nachbefragt wird. 

 

Weiterhin ist der Startschuss zur Dorf-App gefallen. Die Umsetzung 

wird voraussichtlich ein Jahr in Anspruch nehmen. 
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Gesellschafterversammlung Holzmarkt Taunus-Westerwald: 

In der diesjährigen Versammlung wurde von dem Geschäftsführer im 

Kern berichtet, dass die Holzvermarktung nicht wie lange Zeit üblich 

ein langfristig geplantes Geschäft ist, sondern aufgrund der 

geänderten Situationen wie z.B. Klimawandel, Schädlingsbefall und 

sich rasant veränderten Absatzmarkt zu einem Geschäft wurde, in 

welchen man kurzfristig auf Tendenzen reagieren muss. 

Sei es der Vorhalt der verschiedenen Holzsorten oder auch der 

Bedienbarkeit des Marktes. 

Seit 2020 hat sich die Absatzmenge des Holzes von ca. 120.000 Fm auf 

46.000 Fm in 2023 verringert, der Umsatz ist aufgrund der gestiegenen 

Holzpreise annähernd konstant geblieben. 

Aufgrund der verminderten Quantität wurde allerdings die 

Vermarktungsgebühr mit einstimmigem Beschluss von 2,70 Euro auf 

4,00 Euro pro Fm angehoben. 

Hierbei sei noch zu erwähnen, dass vergleichbare Gesellschaften 

schon vor 2-3 Jahren ihre Gebühr angepasst haben. 

Diese Gebührenerhöhung ist notwendig, da die Rücklagen der 

Gesellschaft schwinden. 

Durch die erhöhten Gebühren wird der Haushalt kaum bis gar nicht 

belastet, da die Umsatzmenge gesunken ist. 

 

Situation am Quellenhof: 

Der momentan hochkochenden Stimmung um die Parksituation am 

Quellenhof ist es geschuldet, dass die Stadt hier versucht zu 

intervenieren. 

Die Parteien „Betreiber Quellenhof“ und die Eigentümer des 

Ärztehauses wurden zu einem Gespräch in das Rathaus eingeladen. 
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Meine Person fungierte hierbei als Gastgeber auf neutralen Boden und 

Moderator der Runde, mit dem Ziel, eine einvernehmliche Lösung zu 

finden. 

Es konnte eine Annährung der Parteien erreicht werden. 

Ich bin zuversichtlich, dass sich die Situation in naher Zukunft 

entspannt und eine für die Öffentlichkeit akzeptable Lösung findet.  

 

Haus des Gastes: 

An der Überdachung im Eingangsbereich hat sich Dacheindeckung 

gelöst und ist heruntergefallen, woraufhin bei einer Nachschau durch 

den SBI und mir die Entscheidung getroffen wurde, dass 

augenscheinlich eine konkrete Gefahr für Leib und Leben aufgrund der 

maroden Holzkonstruktion und Dacheindeckung ausgeht. 

Das Bauamt ist beauftragt, den Sachverhalt schnellstmöglich zu prüfen 

und die entsprechenden Schritte einzuleiten. 

Das wäre die Möglichkeit, der temporären Sicherung der Konstruktion 

um den Betrieb im Haus des Gastes wieder aufnehmen zu können, bis 

ein Kostenvoranschlag vorliegt und eine Reparatur beauftragt werden 

kann, vorbehaltlich des Haushalts. 

 

Damit kommen wir schon zu Ende meines heutigen Berichtes. 

Vielen Dank für ihre Aufmerksamkeit. 

Alexander Schneider 
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Vorlage 

Stadt Leun, Bahnhofstraße 25, 35638 Leun 

 
Aufwandsentschädigung für Wahlhelferinnen und Wahlhelfer bei der Europa- und 
Landratswahl 2024 
 
 
Erstellt von: 
Leon Schönherr 

 
Datum: 
15.02.2024 

 
Haushaltsmittel sind vorhanden: 

     
ja  nein  entfällt 

 
Beratungsfolge Termin TOP Beratungsaktion 
Magistrat der Stadt Leun 20.02.2024  vorberatend 
Finanzausschuss 07.03.2024  vorberatend 
Stadtverordnetenversammlung der Stadt 
Leun 

18.03.2024  beschließend 

 
 
Sach- und Rechtslage: 

Aufgrund der Entschädigungssatzungen von vergleichbaren Kommunen wird vorgeschlagen, die 
Entschädigung für Wahlhelfer für die Europa- und Landratswahlen 2024 durch eine 
Einzelfallentscheidung von 22,00 € auf 80,00 € anzuheben. Für künftige Wahlen wird dieser 
Vorschlag in den in Überarbeitung befindlichen Vorschlag einer neuen Entschädigungssatzung 
eingearbeitet.  
 
Der Aufwand für einen Wahlhelfer kann wie folgt beziffert werden (Die Stundenzahl kann 
abhängig von der Wahlart variieren): 
 
Schulung 1,5 – 2,5 Stunden 
Wahlhandlung: 5,5 Stunden 
Auszählung: 1,5 – 4 Stunden 
 
Gesamt: 8,5 – 12 Stunden 
 
 
Finanzielle Auswirkungen: 

Die Differenz zum in der Entschädigungssatzung festgelegten Betrag liegt bei 58,00 €.  
Es werden 48 Wahlhelferinnen und Wahlhelfer benötigt. 
 
Dies ergibt einen Mehraufwand von 2.784,00 €. 
 
 
Beschlussvorschlag: 

Die Stadtverordnetenversammlung beschließt, entgegen der Entschädigungssatzung die 
Aufwandsentschädigung für Wahlhelferinnen und Wahlhelfer bei der Europa- und Landratswahl 
2024 auf 80,00 € je Wahlhelfer festzusetzen. 
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Vorlage 

Stadt Leun, Bahnhofstraße 25, 35638 Leun 

 
Wahl eines Vertreters / einer Vertreterin für den WBV 
 
 
Erstellt von: 
Katja Grün 

 
Datum: 
18.01.2024 

 
Haushaltsmittel sind vorhanden: 

     
ja  nein  entfällt 

 
Beratungsfolge Termin TOP Beratungsaktion 
Stadtverordnetenversammlung der Stadt 
Leun 

18.03.2024  beschließend 

 
 
Sach- und Rechtslage: 

Die Stadt Leun ist im Wasserbeschaffungsverband „Wasserwerke Dillkreis-Süd" Mitglied und hat 
für die jeweilige Verbandsversammlung aufgrund der bestehenden Satzungen der Verbände die 
entsprechenden Vertreterinnen und Vertreter zu entsenden. Die Wahlen erfolgen durch die 
Stadtverordnetenversammlung. 
 
Für den WBV „Wasserwerke Dillkreis-Süd" waren ein ordentliches Mitglied und ein/eine Stellvertreterin zu 
wählen. 
 
Durch das Ausscheiden von Lothar Klein ist eine Stelle vakant. 
 
Generell kann zu den durchzuführenden Wahlen gesagt werden, dass diese nach Stimmenmehrheit in den 
Fällen vorzunehmen sind, in denen nur ein Mitglied und ein stellvertretendes Mitglied zu wählen sind. 
Die Wahl erfolgt schriftlich und geheim aufgrund von Wahlvorschlägen aus der Mitte der 
Stadtverordnetenversammlung. Wenn niemand widerspricht, darf sie durch Zuruf oder Handaufheben 
abstimmen, § 55 Abs. 3 HGO. Gewählt ist die Person, für die mehr als die Hälfte der gültigen Stimmen 
abgegeben ist; Neinstimmen gelten als gültige Stimmen, Stimmenthaltungen als ungültige Stimmen. 
 
Zur Vorbereitung der Stimmzettel erbitten wir Ihre Wahlvorschläge nach Möglichkeit bis 
Mittwoch, 13.03.2024 an die Verwaltung zu geben. 
 
Nach § 55 Abs. 2 HGO besteht auch die Möglichkeit der vereinfachten Beschlussfassung. Dies ist jedoch 
nicht möglich, wenn auch nur ein Mitglied der Stadtverordnetenversammlung seine Einwilligung zum 
einheitlichen Wahlvorschlag versagt. 
 
 
 
 
Finanzielle Auswirkungen: 

 
 
 
Beschlussvorschlag: 

Die von der Stadtverordnetenversammlung durchgeführte Wahl hatten folgendes Ergebnis: 
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Vorlage VL-13/2024   Seite 2 von 2 

Name: 
 
Abgegebene Stimmen: 
 
Ungültige Stimmen: 
 
Gültige Stimmen: 
 
Es ist gewählt:  
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Mitteilung 

Stadt Leun, Bahnhofstraße 25, 35638 Leun 

 
Aktueller Sachstand Situation Hellweg 18 
 
 
Erstellt von: 
Stefan Putz 

 
Datum: 
22.02.2024 

 
Haushaltsmittel sind vorhanden: 

     
ja  nein  entfällt 

 
Beratungsfolge Termin TOP Beratungsaktion 
Magistrat der Stadt Leun 05.03.2024  beschließend 
Sozialausschuss 05.03.2024  vorberatend 
Bau- und Umweltausschuss 06.03.2024  vorberatend 
Finanzausschuss 07.03.2024  vorberatend 
Stadtverordnetenversammlung der Stadt 
Leun 

18.03.2024  beschließend 

 
 
Sach- und Rechtslage: 

Die Auftragserteilung der WC- und Duschcontainer an die Firma Much ist bereits erfolgt, sowie 
eine 1. Anzahlung getätigt. 
 
Die Firma Much hat die Container vorrätig da und kann uns diese kurzfristig nach Fertigstellung 
der Vorarbeiten (Kanalanschluss und Schotterfläche durch den Bauhof) liefern und aufstellen. 
Der Bauhof wird die arbeiten in den nächsten 1-2 Wochen durchführen. Auch sind die Firmen für 
Strom- und Wasseranschluss über die benötigen Zuleitungen informiert. Ein Anschluss kann hier 
nach Aufstellung der Container seitens der Firma Schweitzer erfolgen. 
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Vorlage 

Stadt Leun, Bahnhofstraße 25, 35638 Leun 

 
Entwurfs- und Offenlegungsbeschluss 
Flächennutzungsplanänderung im Bereich des 
Bebauungsplanes Nr. 3a 
„Wackenbach“ – 1. Änderung und Erweiterung 
 
 
Erstellt von: 
Stefan Putz 

 
Datum: 
06.02.2024 

 
Haushaltsmittel sind vorhanden: 

     
ja  nein  entfällt 

 
Beratungsfolge Termin TOP Beratungsaktion 
Magistrat der Stadt Leun 05.03.2024  beschließend 
Bau- und Umweltausschuss 06.03.2024  vorberatend 
Finanzausschuss 07.03.2024  vorberatend 
Stadtverordnetenversammlung der Stadt 
Leun 

18.03.2024  beschließend 

 
 
Sach- und Rechtslage: 

Laut dem Aufstellungsbeschluss vom 27.03.2023 wurde die Änderung des 
Flächennutzungsplanes im o.g. Bereich beschlossen. 
Die Änderung wurde durchgeführt.  
Nach Rückmeldung und Abwägung muss jetzt der Entwurfs- und Offenlegungsbeschluss 
erfolgen. 
 
 
Finanzielle Auswirkungen: 

keine 
 
 
Beschlussvorschlag: 

Entwurfs- und Offenlegungsbeschluss 
 
(1) Nach ausführlicher Erläuterung und Diskussion werden die in der Anlage befindlichen 

Beschlussempfehlungen zu den im Rahmen der frühzeitigen Beteiligung der Behörden und 

sonstiger Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs.1 BauGB und im Rahmen der frühzeitigen 

Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3 Abs.1 BauGB vorgebrachten Stellungnahmen mit 

Anregungen und Hinweisen zur Kenntnis genommen und die vom Planungsbüro Fischer aus 

35435 Wettenberg empfohlenen Beschlussempfehlungen beschlossen. 
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Vorlage VL-23/2024   Seite 2 von 2 

(2) Die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Leun billigt den gemäß (1) zu überarbeitenden 

Vorentwurf der Flächennutzungsplanänderung einschl. Begründung und beschließt den Entwurf 

und dessen Offenlage gemäß § 3 Abs.2 BauGB i.V.m. § 4 Abs. 2 BauGB. 

 
 

 
 
 
Anlage(n): 
1. Abw_3141_FNPÄ_Wackenbach 1ÄuE 
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Stadt Leun, Kernstadt 

 

Flächennutzungsplanänderung im Bereich des  

Bebauungsplanes Nr. 3a 

„Wackenbach“ – 1. Änderung und Erweiterung  

 

 

 

1. Auswertung und Beschlussempfehlungen zu den eingegangenen Stel-

lungnahmen mit Anregungen und Hinweisen im Rahmen der frühzeitigen 

Beteiligung der Behörden gemäß § 4 Abs.1 BauGB sowie der frühzeitigen 

Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3 Abs.1 BauGB 

 

2. Entwurfs- und Offenlegungsbeschluss gemäß § 3 Abs.2 BauGB  

 

 

 

Leun und Wettenberg, den 25.01.2024 

 

Planungsbüro Fischer, 35435 Wettenberg 
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FNP-Änderung im Bereich Bebauungsplan Nr. 3a „Wackenbach“ 1.ÄuE Seite 2 

Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 

Abs. 1 BauGB  

 

Stellungnahmen mit Anregungen  

Amt für Bodenmanagement Marburg (30.11.2023) 

Avacon Netz GmbH (13.11.2023) 

DB Bahn AG (28.11.2023) 

EAM Netz GmbH (15.11.2023) 

Hessen Mobil Dillenburg (30.11.2023) 

Hessisches Landesamt für Naturschutz, Umwelt und Geologie (01.11.2023) 

IHK Lahn-Dill (07.12.2023) 

Kreisausschuss des Lahn-Dill-Kreises, Bauen und Wohnen (28.11.2023) 

Kreisausschuss des Lahn-Dill-Kreises; Brandschutz (14.11.2023) 

Kreisausschuss des Lahn-Dill-Kreises, Landwirtschaft und Forsten (13.11.2023) 

Kreisausschuss des Lahn-Dill-Kreises, Umwelt, Natur und Wasser (22.11.2023) 

Landesamt für Denkmalpflege, hessen Archäologie (21.11.2023) 

Regierungspräsidium Darmstadt, Kampfmittelräumdienst (01.12.2023) 

Regierungspräsidium Gießen (11.12.2023)  

 

 

 

Stellungnahmen ohne Anregungen  

Bundesamt für Infrastruktur, Dienstleistungen der Bundeswehr (02.11.2023) 

enwag (03.11.2023) 

Gemeindevorstand der Gemeinde Löhnberg (23.11.2023) 

Hessen Forst, Forstamt Wetzlar (02.11.2023) 

Landesverband der jüdischen Gemeinden in Hessen (14.11.2023) 

Magistrat der Stadt Solms (16.11.2023) 

PLEdoc GmbH (09.11.2023) 

Tennet TSO GmbH (02.11.2023) 

Vodafone Hessen GmbH & Co. KG (27.11.2023) 

 

 

 

 

 

Keine Stellungnahmen von:  

Abwasserverband Ulmtal-Lahn 

Botanische Vereinigung für Naturschutz 

Breitband Lahn Dill 

BUND 

Bundesamt für Infrastruktur 

Deutsche Telekom Technik GmbH  

Die Autobahn GmbH des Bundes 

Evangelische Kirche im Rheinland 

Gasversorgung Lahn-Dill GmbH 

Gemeindevorstand Ehringshausen 

Gemeindevorstand Greifenstein 

Hessische Gesellschaft für Ornithologie 

Kreisausschuss des Lahn-Dill-Kreises, Abt. Gesundheit  

Kreisausschuss des Lahn-Dill-Kreises, Gefahrenabwehr 

Kreisausschuss des Lahn-Dill-Kreises, Schulabteilung  

Kreisbauernverband 

Landesamt für Denkmalpflege, Bau- und Kunstdenkmalpflege  

Landesjagdverband Hessen e.V. 

Landrat des Lahn-Dill-Kreises, Allgemeine Landesverwaltung  

Magistrat der Stadt Solms 

Magistrat der Stadt Braunfels 

Naturschutzbund Deutschland Hessen e.V.  

Polizeipräsidium Gießen, Außenstelle 

Schutzgemeinschaft Deutscher Wald 

Verband Hess. Fischer e.V. 

Wanderverband Hessen e.V. 

Zweckverband Mittelhessische Wasserwerke  

 

 

 

Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3 Abs. 1 BauGB  

keine 
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Änderungen zum Entwurf:  

- Es wird im Titel des Bebauungsplanes zum Entwurf eine redaktionelle Anpas-

sung vorgenommen: Der Begriff „und Erweiterung“ wird herausgenommen. Vor-

liegend wird der rechtskräftige Bebauungsplan Nr. 3a „Wackenbach“ geändert. 

Es wird keine Erweiterung des räumlichen Geltungsbereiches vorgenommen. 

Die Flächennutzungsplanänderung wird entsprechend angepasst.  

 

- Das Flurstück 139/9 wird aus dem räumlichen Geltungsbereich herausgenom-

men 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beschlussempfehlung 

Entwurfs- und Offenlegungsbeschluss 

 

(1) Nach ausführlicher Erläuterung und Diskussion werden die in der Anlage befindli-

chen Beschlussempfehlungen zu den im Rahmen der frühzeitigen Beteiligung der Be-

hörden und sonstiger Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs.1 BauGB und im 

Rahmen der frühzeitigen Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3 Abs.1 BauGB vor-

gebrachten Stellungnahmen mit Anregungen und Hinweisen zur Kenntnis genommen 

und die vom Planungsbüro Fischer aus 35435 Wettenberg empfohlenen Beschluss-

empfehlungen beschlossen. 

 

 

(2) Die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Leun billigt den gemäß (1) zu über-

arbeitenden Vorentwurf der Flächennutzungsplanänderung einschl. Begründung und 

beschließt den Entwurf und dessen Offenlage gemäß § 3 Abs.2 BauGB i.V.m. § 4 

Abs. 2 BauGB. 
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1 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Amt für Bodenmanagement Marburg (30.11.2023) 

 

 

Beschlussempfehlungen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu 1.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen und die Begründung redaktio-
nell angepasst. 
 
 
Zu 2.: Die grundsätzliche Zustimmung zur Planung wird zur Kenntnis genom-

men. 
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1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avacon Netz GmbH (13.11.2023) 

 
 
Beschlussempfehlungen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu 1.: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen.  
 
In der Anlage wird erkenntlich, dass die Leitung südlich des Plangebietes liegt und 
ebenfalls der Schutzstreifen außerhalb des Plangebietes verläuft. Es wird ein Hinweis 
in die Begründung ergänzt. Darüber hinaus besteht vorliegend kein weiterer Hand-
lungsbedarf.  
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2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Zu 2.: Die Hinweise und allgemeinen Ausführungen werden zur Kenntnis ge-
nommen.  
 
Vorliegend besteht kein weiterer Handlungsbedarf, dass die Leitung und der Schutz-
streifen das Plangebiet nicht betreffen.  
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Anlage  
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DB Bahn AG (28.11.2023) 

 

 

Beschlussempfehlungen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu 1.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 

 
 
 

Zu 2.: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen und in der Begründung mit 

aufgeführt. 

Auf Ebene der vorbereitenden Bauleitplanung besteht kein weiterer Handlungsbedarf. 

Die Hinweise beziehen sich auf das nachfolgende Baugenehmigungsverfahren, auf 

die Bauausführung bzw. Erschließungsplanung und werden daher in der Begründung 

als Hinweis aufgeführt. Die Hinweise sind auf den genannten Planungsebenen zwin-

gend zu beachten.  
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EAM Netz GmbH (15.11.2023) 

 

 

Beschlussempfehlungen 

 
 
 
 
 
 
 
 
Zu 1.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 

 
 

Zu 2.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. Es werden Hinweise über die 

vorkommenden Leitungen in der Begründung sowie im Hinweisteil der textli-

chen Festsetzungen aufgenommen. 

Die Leitungen verlaufen gemäß den Lageplänen innerhalb der Straßenparzellen und 

werden durch Hausanschlüsse ergänzt. Auf Ebene der vorbereitenden Bauleitplanung 

besteht vorliegend kein weiterer Handlungsbedarf, da die vorgebrachten Anregungen 

und Hinweise im Rahmen der nachfolgenden Planungsebenen (Erschließungspla-

nung, Bauantrag, etc.) zu berücksichtigen sind. 

 
 

Zu 3.: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen und in der Begründung mit-

aufgeführt. 

Auf Ebene der vorbereitenden Bauleitplanung besteht kein weiterer Handlungsbedarf. 

Die Hinweise beziehen sich auf das nachfolgende Baugenehmigungsverfahren, auf 

die Bauausführung bzw. Erschließungsplanung und werden daher in der Begründung 

als Hinweis aufgeführt. Die Hinweise sind auf den genannten Planungsebenen zwin-

gend zu beachten.  
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Es folgen die Anlagen der Stellungnahmen 
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Hessen Mobil Dillenburg (30.11.2023) 

 

 

Beschlussempfehlungen 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Zu 1.: Die Ausführungen sind korrekt. 

 

 

 

Zu 2.: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 

Der Hinweis ist an die nachfolgende Bauausführung und Umsetzungsebene adres-

siert. Daher wird der Hinweis in die Begründung übernommen.  

 

 

Zu 3.: Die Ausführungen sind korrekt. 

 

 

Zu 4.: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen und in der Begründung mit-
aufgeführt.  
Angesprochen ist hier der Vollzug des Bebauungsplanes und insbesondere die Er-

schließungs- und Ausführungsplanung. Ein weiterführender Handlungsbedarf besteht 

auf der Ebene der vorbereitenden Bauleitplanung darüber hinaus nicht.  
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Zu 5.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen und klarstellend in der Begrün-

dung ergänzt.  

Der Hinweis ist auf Bauantragsebene zu beachten.  

 

 

Zu 6.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.  

In der Begründung wird bereits thematisiert, dass zum weiteren Schutz für das künftige 

Plangebiet die Errichtung einer Flutmulde zum Schutz vor Hochwasserereignissen 

aufgenommen wird. Hierdurch wird zusätzlicher Retentionsraum innerhalb des Über-

schwemmungsgebietes geschaffen. Es wird eine weitere Erläuterung in der Begrün-

dung ergänzt.  

 

 

Zu 7.: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen und in der Begründung 
mitaufgeführt.  
Angesprochen ist hier der Vollzug des Bebauungsplanes und insbesondere die Er-

schließungs- und Ausführungsplanung. Ein weiterführender Handlungsbedarf besteht 

auf der Ebene der vorbereitenden Bauleitplanung darüber hinaus nicht.  

 

 

Zu 8. – 10.: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen und in der Begrün-
dung mitaufgeführt.  
Angesprochen ist hier der Vollzug des Bebauungsplanes und insbesondere die Er-

schließungs- und Ausführungsplanung. Ein weiterführender Handlungsbedarf besteht 

auf der Ebene der vorbereitenden Bauleitplanung darüber hinaus nicht.  

 

 

Zu 11.: Dem Hinweis wird entsprochen. 
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Hessisches Landesamt für Naturschutz, Umwelt und Geologie (01.11.2023) 

 

 

Beschlussempfehlungen 

 
 
 

 
 
Zu 1.: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
Das Regierungspräsidium Gießen wurde ebenfalls am Verfahren beteiligt. 
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IHK Lahn-Dill (07.12.2023) 

 

 

 

Beschlussempfehlungen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Zu 1.: Die grundsätzliche Zustimmung zur Planung wird zur Kenntnis genom-
men. 
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Kreisausschuss des Lahn-Dill-Kreises, Bauen und Wohnen (28.11.2023) 

 
 

Beschlussempfehlungen 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zu 1.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.  

 

 

 

Zu 2.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.  

 

 

 

Zu 3.: Der Hinweis werden zur Kenntnis genommen. 
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Kreisausschuss des Lahn-Dill-Kreises; Brandschutz (14.11.2023) 

 
 

Beschlussempfehlungen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Zu 1.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 

 

 

Zu 2. – 3.: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen und in der Begründung 
mit aufgeführt.  
Angesprochen ist hier der Vollzug des Bebauungsplanes und insbesondere die Er-

schließungs- und Ausführungsplanung. Ein weiterführender Handlungsbedarf besteht 

auf der Ebene der vorbereitenden Bauleitplanung darüber hinaus nicht.  
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Zu 4. und zu 5.: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen.  
Die Hinweise werden in der Begründung ergänzt. Die Hinweise sind an die nachfol-
gende Ebene der Erschließungsplanung sowie das Bauantragsverfahren adressiert 
und dort zu beachten. Aufgrund der interkommunalen Zusammenarbeit im Lahn-Dill-
Kreis in Sachen Brandschutz wird grundsätzlich eine ausreichende Löschwasserver-
sorgung sichergestellt.  
 
 
 
 
 
 
Zu 6.: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen und unter den Hinweisen 
der textlichen Festsetzungen auf der Plankarte des Bebauungsplanes und in der 
Begründung ergänzt.  
Die Hinweise sind an die nachfolgende Ebene der Erschließungsplanung sowie das 
Bauantragsverfahren adressiert und dort zu beachten. 
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Kreisausschuss des Lahn-Dill-Kreises, Landwirtschaft und Forsten (13.11.2023) 

 
 

Beschlussempfehlungen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zu 1.: Die Ausführungen sind korrekt. 

 

 

Zu 2.: Die grundsätzliche Zustimmung zur Planung wird zur Kenntnis genom-
men. 
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Kreisausschuss des Lahn-Dill-Kreises, Umwelt, Natur und Wasser (22.11.2023) 

 

 

 

Beschlussempfehlungen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hinweis: Die Seiten 1 bis 3 des Schreibens richten sich an die Bebauungsplanände-

rung, die vorgebrachten Hinweise werden in der Auswertung zum Bebauungsplan be-

handelt (dort fortlaufende Punkte 1 bis 15). Vorliegend werden die Seiten 2 und 3 nicht 

aufgeführt, da sie die Flächennutzungsplanänderung nicht betreffen.  
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Zu 16.:  Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.  
 
 
Zu 17.: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen.  

Es fanden zwischenzeitlich bereits Vorabstimmungen zwischen dem Vorhabenträger 

und der Unteren Wasserbehörde statt. Hierbei wurde abgestimmt, dass die Errichtung 

der geplanten Stellplätze innerhalb des Überschwemmungsgebietes grundsätzlich ge-

nehmigungsfähig ist, wenn ein entsprechender Retentionsausgleich geschaffen wird. 

Damit die betroffenen Stellplätze nicht im überflutbaren Bereich liegen, wird bei der 

Bauausführung eine Aufschüttung vorgenommen. Der hierdurch beanspruchte Re-

tentionsraum wird westlich im Plangebiet durch eine Flutmulde ausgeglichen. Nach 

Rückmeldung der Unteren Wasserbehörde ist die Planung so grundsätzlich genehmi-

gungsfähig. Hierdurch ist sichergestellt, dass der Bebauungsplan vollzugsfähig ist. Der 

Antrag auf eine wasserrechtliche Genehmigung wird parallel zur Entwurfsoffenlage 

bzw. vor Satzungsbeschluss des Bebauungsplanes gestellt und dann auf der nachfol-

genden Ebene im Rahmen der Bauantragsstellung umgesetzt. Auf der Ebene des 

Bauantrages findet ebenfalls die finale Detailplanung des Vorhabens (inkl. Parkplatz) 

statt, sodass dort der exakte Retentionsverlust sowie Ausgleich dessen erbracht und 

berechnet werden kann. 

Ein Hinweis auf dieses Vorgehen wird in der Begründung ergänzt. Auf der vorliegen-

den Planungsebene besteht darüber hinaus kein weiterer Handlungsbedarf.  

 
 

Zu 18.: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. Das Hochwasserrisiko-

gebiet wird gemäß § 9 Abs.6 BauGB nachrichtlich in die Plankarte des Bebau-

ungsplanes übernommen.  

Die aufgeführten Hinweise werden zusätzlich in der Begründung ergänzt.  

 
 
Zu 19.: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen.  
 
 
Zu 20.: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen und in der Begründung 
mitaufgeführt.  
Angesprochen ist hier der Vollzug des Bebauungsplanes und insbesondere die Er-

schließungs- und Ausführungsplanung. Ein weiterführender Handlungsbedarf besteht 

auf der Ebene der vorbereitenden Bauleitplanung darüber hinaus nicht.  

 
 
Zu 21: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen.   
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Zu 22: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
 
 

Zu 23: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen.  

Es wird darauf hingewiesen, dass es sich vorliegend um eine Bestandsüberplanung 

und somit um eine Nachverdichtung handelt.  

Es wird auf den Umweltbericht verweisen, welcher zum Entwurf mit ausgelegt wird 

und das Thema Boden thematisieren wird.  

 

 

Zu 24.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen und Ausführungen zum Bo-
denschutz im Umweltbericht und in der Begründung zum Entwurf ergänzt.  
 
 
 
Zu 25.: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen und klarstellend in der 
Begründung ergänzt.  
 
 
Zu 26.: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen.  
 
 
 
Zu 27.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
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Landesamt für Denkmalpflege, hessen Archäologie (21.11.2023) 

 

 

Beschlussempfehlungen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zu 1.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.  

 

 

Zu 2.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 

 

 

Zu 3.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
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Regierungspräsidium Darmstadt, Kampfmittelräumdienst (01.12.2023) 

 

 

Beschlussempfehlungen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zu 1. und zu 2.: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen und in der Be-

gründung mitaufgeführt.    

Die vorgebrachten Hinweise werden zur Klarstellung zum nächsten Verfahrensschritt 

in die Begründung des Bebauungsplanes aufgenommen. Auf Ebene der vorbereiten-

den Bauleitplanung besteht darüber hinaus kein weiterer Handlungsbedarf, zumal kein 

begründeter Verdacht besteht, dass im Plangebiet mit dem Auffinden von Bomben-

blindgängern zu rechnen ist und demnach eine systematische Flächenabsuche nicht 

erforderlich ist. 
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Regierungspräsidium Gießen (11.12.2023)  

 

 

Beschlussempfehlungen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zu 1.: Die allgemeinen Ausführungen werden zur Kenntnis genommen.  
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Zu 2.: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen.  

 

 

 

 

 

 

 

Zu 3.: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen.  

Der Plan ist somit gemäß § 1 Abs.4 BauGB an die Ziele der Raumordnung angepasst.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Zu 4.: Der Hinweis und die grundsätzliche Zustimmung zur Planung werden zur 
Kenntnis genommen. 

Seite 48 von 92 - Öffentliche Niederschrift 18.03.2024 Stadtverordnetenversammlung der Stadt Leun (exportiert: 21.03.2024)



  Auswertung der Stellungnahmen aus der Beteiligung gemäß § 3(1) u. § 4(1) BauGB 

           

FNP-Änderung im Bereich Bebauungsplan Nr. 3a „Wackenbach“ 1.ÄuE Seite 31 

 

 

 

5 

 

 

 

 

 

6 

 

 

 

 

 

7 

 

 

8 

 

9 

 

 

 

 

 

 

 

10 

 

 

 

 

 

 

Zu 5.: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen.  

Es ist zunächst klarzustellen, dass durch die Signatur „St“ in der Plankarte des Bebau-

ungsplanes ausschließlich Flächen für Stellplätze innerhalb des Überschwemmungs-

gebiets bauplanungsrechtlich vorbereitet werden. Dies wird in der Legende der Plan-

zeichnung definiert.  

Es fanden zwischenzeitlich bereits Vorabstimmungen zwischen dem Vorhabenträger 

und der Unteren Wasserbehörde statt. Hierbei wurde abgestimmt, dass die Errichtung 

der geplanten Stellplätze innerhalb des Überschwemmungsgebietes grundsätzlich ge-

nehmigungsfähig ist, wenn ein entsprechender Retentionsraumausgleich geschaffen 

wird. Damit die betroffenen Stellplätze nicht im überflutbaren Bereich liegen, wird eine 

Aufschüttung vorgenommen. Der hierdurch beanspruchte Retentionsraum wird west-

lich im Plangebiet durch eine Flutmulde ausgeglichen. Nach Rückmeldung der Unte-

ren Wasserbehörde ist die Planung so grundsätzlich genehmigungsfähig. Hierdurch 

ist sichergestellt, dass der Bebauungsplan vollzugsfähig ist. Der Antrag auf eine was-

serrechtliche Genehmigung wird parallel zur Entwurfsoffenlage bzw. vor Satzungsbe-

schluss des Bebauungsplanes gestellt und dann auf der nachfolgenden Ebene im 

Rahmen der Bauantragsstellung umgesetzt. Auf der Ebene des Bauantrages findet 

ebenfalls die finale Detailplanung des Vorhabens (inkl. Parkplatz) statt, sodass dort 

der exakte Retentionsverlust sowie Ausgleich dessen erbracht und berechnet werden 

kann. Ein Hinweis auf dieses Vorgehen wird in der Begründung ergänzt. Auf der vor-

liegenden Planungsebene besteht darüber hinaus kein weiterer Handlungsbedarf. 

 

 

Zu 6.: Die grundsätzliche Zustimmung zur Planung wird zur Kenntnis genom-
men. 

 

 

Zu 7. und zu 8.: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen.  

 

 

zu 9.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 

Vorliegend wird keine Neuflächeninanspruchnahme im planungsrechtlichen Außenbe-

reich vorbereitet. Es wird ein Bestand überplant, der durch Bebauung und Versiege-

lung geprägt ist. Daher entfällt das Erfordernis zum Ausgleich des Schutzgutes Boden.  

 

 

Zu 10.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.  
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Zu 11.: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen und in der Begründung 

mit aufgeführt.    

Auf Ebene der vorbereitenden Bauleitplanung besteht darüber hinaus kein weiterer 

Handlungsbedarf.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zu 12.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.  

 

 

 

 

Zu 13.: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen und im Hinweisteil der 

textlichen Festsetzungen im Bebauungsplan sowie in der Begründung ergänzt.  

Auf Ebene der vorbereitenden Bauleitplanung besteht darüber hinaus kein weiterer 

Handlungsbedarf. 
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Zu 14.: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 

Die Untere Naturschutzbehörde hat ebenfalls eine Stellungnahme abgegeben, die hier 

eingestellt ist.  

 

 

Zu 15.: Der Hinweis ist korrekt. 
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Vorlage 

Stadt Leun, Bahnhofstraße 25, 35638 Leun 

 
Entwurfs- und Offenlegungsbeschluss 
Bebauungsplan Nr. 3a 
„Wackenbach“ – 1. Änderung und Erweiterung 
 
 
Erstellt von: 
Stefan Putz 

 
Datum: 
06.02.2024 

 
Haushaltsmittel sind vorhanden: 

     
ja  nein  entfällt 

 
Beratungsfolge Termin TOP Beratungsaktion 
Magistrat der Stadt Leun 05.03.2024  beschließend 
Bau- und Umweltausschuss 06.03.2024  vorberatend 
Finanzausschuss 07.03.2024  vorberatend 
Stadtverordnetenversammlung der Stadt 
Leun 

18.03.2024  beschließend 

 
 
Sach- und Rechtslage: 

Laut dem Aufstellungsbeschluss vom 27.03.2023 wurde die Änderung des 
Bebauungsplanes Nr. 3a Wackenbach 1. Änderung beschlossen. 
Die Änderung wurde durchgeführt. 
Nach Rückmeldung und Abwägung muss jetzt der Entwurfs- und Offenlegungsbeschluss 
erfolgen. 
 
 
Finanzielle Auswirkungen: 

keine 
 
 
Beschlussvorschlag: 

Entwurfs- und Offenlegungsbeschluss 
 
(1) Nach ausführlicher Erläuterung und Diskussion werden die in der Anlage befindlichen 

Beschlussempfehlungen zu den im Rahmen der frühzeitigen Beteiligung der Behörden und 

sonstiger Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs.1 BauGB und im Rahmen der frühzeitigen 

Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3 Abs.1 BauGB vorgebrachten Stellungnahmen mit 

Anregungen und Hinweisen zur Kenntnis genommen und die vom Planungsbüro Fischer aus 

35435 Wettenberg empfohlenen Beschlussempfehlungen beschlossen. 
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Vorlage VL-24/2024   Seite 2 von 2 

(2) Die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Leun billigt den gemäß (1) zu überarbeitenden 

Vorentwurf des Bebauungsplanes einschl. Begründung und beschließt den Entwurf und dessen 

Offenlage gemäß § 3 Abs.2 BauGB i.V.m. § 4 Abs. 2 BauGB. 

 
 

 
 
 
Anlage(n): 
1. Abw_3141_BP_Wackenbach 1ÄuE 
2. Plankarte 
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Stadt Leun, Kernstadt 

 

Bebauungsplan Nr. 3a 

„Wackenbach“ – 1. Änderung und Erweiterung  

 

 

 

1. Auswertung und Beschlussempfehlungen zu den eingegangenen Stel-

lungnahmen mit Anregungen und Hinweisen im Rahmen der frühzeitigen 

Beteiligung der Behörden gemäß § 4 Abs.1 BauGB sowie der frühzeitigen 

Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3 Abs.1 BauGB 

 

2. Entwurfs- und Offenlegungsbeschluss gemäß § 3 Abs.2 BauGB  

 

 

 

Leun und Wettenberg, den 25.01.2024 

 

Planungsbüro Fischer, 35435 Wettenberg 
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Stadt Leun, Kernstadt, Bebauungsplan Nr. 3a „Wackenbach“ 1.ÄuE  Seite 2 

Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 

Abs. 1 BauGB  

 

Stellungnahmen mit Anregungen  

Amt für Bodenmanagement Marburg (30.11.2023) 

Avacon Netz GmbH (13.11.2023) 

DB Bahn AG (28.11.2023) 

EAM Netz GmbH (15.11.2023) 

Hessen Mobil Dillenburg (30.11.2023) 

Hessisches Landesamt für Naturschutz, Umwelt und Geologie (01.11.2023) 

IHK Lahn-Dill (07.12.2023) 

Kreisausschuss des Lahn-Dill-Kreises, Bauen und Wohnen (28.11.2023) 

Kreisausschuss des Lahn-Dill-Kreises; Brandschutz (14.11.2023) 

Kreisausschuss des Lahn-Dill-Kreises, Landwirtschaft und Forsten (13.11.2023) 

Kreisausschuss des Lahn-Dill-Kreises, Umwelt, Natur und Wasser (22.11.2023) 

Landesamt für Denkmalpflege, hessen Archäologie (21.11.2023) 

Regierungspräsidium Darmstadt, Kampfmittelräumdienst (01.12.2023) 

Regierungspräsidium Gießen (11.12.2023)  

 

 

 

Stellungnahmen ohne Anregungen  

Bundesamt für Infrastruktur, Dienstleistungen der Bundeswehr (02.11.2023) 

enwag (03.11.2023) 

Gemeindevorstand der Gemeinde Löhnberg (23.11.2023) 

Hessen Forst, Forstamt Wetzlar (02.11.2023) 

Landesverband der jüdischen Gemeinden in Hessen (14.11.2023) 

Magistrat der Stadt Solms (16.11.2023) 

PLEdoc GmbH (09.11.2023) 

Tennet TSO GmbH (02.11.2023) 

Vodafone Hessen GmbH & Co. KG (27.11.2023) 

 

 

 

 

 

Keine Stellungnahmen von:  

Abwasserverband Ulmtal-Lahn 

Botanische Vereinigung für Naturschutz 

Breitband Lahn Dill 

BUND 

Bundesamt für Infrastruktur 

Deutsche Telekom Technik GmbH  

Die Autobahn GmbH des Bundes 

Evangelische Kirche im Rheinland 

Gasversorgung Lahn-Dill GmbH 

Gemeindevorstand Ehringshausen 

Gemeindevorstand Greifenstein 

Hessische Gesellschaft für Ornithologie 

Kreisausschuss des Lahn-Dill-Kreises, Abt. Gesundheit  

Kreisausschuss des Lahn-Dill-Kreises, Gefahrenabwehr 

Kreisausschuss des Lahn-Dill-Kreises, Schulabteilung  

Kreisbauernverband 

Landesamt für Denkmalpflege, Bau- und Kunstdenkmalpflege  

Landesjagdverband Hessen e.V. 

Landrat des Lahn-Dill-Kreises, Allgemeine Landesverwaltung  

Magistrat der Stadt Solms 

Magistrat der Stadt Braunfels 

Naturschutzbund Deutschland Hessen e.V.  

Polizeipräsidium Gießen, Außenstelle 

Schutzgemeinschaft Deutscher Wald 

Verband Hess. Fischer e.V. 

Wanderverband Hessen e.V. 

Zweckverband Mittelhessische Wasserwerke  

 

 

 

Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3 Abs. 1 BauGB  

keine 
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Änderungen zum Entwurf:  

- Es wird im Titel des Bebauungsplanes zum Entwurf eine redaktionelle Anpas-

sung vorgenommen: Der Begriff „und Erweiterung“ wird herausgenommen. Vor-

liegend wird der rechtskräftige Bebauungsplan Nr. 3a „Wackenbach“ geändert. 

Es wird keine Erweiterung des räumlichen Geltungsbereiches vorgenommen.  

 

- Das Flurstück 139/9 wird aus dem räumlichen Geltungsbereich herausgenom-

men 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beschlussempfehlung 

Entwurfs- und Offenlegungsbeschluss 

 

(1) Nach ausführlicher Erläuterung und Diskussion werden die in der Anlage befindli-

chen Beschlussempfehlungen zu den im Rahmen der frühzeitigen Beteiligung der Be-

hörden und sonstiger Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs.1 BauGB und im 

Rahmen der frühzeitigen Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3 Abs.1 BauGB vor-

gebrachten Stellungnahmen mit Anregungen und Hinweisen zur Kenntnis genommen 

und die vom Planungsbüro Fischer aus 35435 Wettenberg empfohlenen Beschluss-

empfehlungen beschlossen. 

 

 

(2) Die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Leun billigt den gemäß (1) zu über-

arbeitenden Vorentwurf des Bebauungsplanes einschl. Begründung und beschließt 

den Entwurf und dessen Offenlage gemäß § 3 Abs.2 BauGB i.V.m. § 4 Abs. 2 BauGB. 
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Amt für Bodenmanagement Marburg (30.11.2023) 

 

 

Beschlussempfehlungen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu 1.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen und die Begründung redaktio-
nell angepasst. 
 
 
Zu 2.: Die grundsätzliche Zustimmung zur Planung wird zur Kenntnis genom-

men. 
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Avacon Netz GmbH (13.11.2023) 

 
 
Beschlussempfehlungen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu 1.: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen.  
 
In der Anlage wird erkenntlich, dass die Leitung südlich des Plangebietes liegt und 
ebenfalls der Schutzstreifen außerhalb des Plangebietes verläuft. Es wird ein Hinweis 
in die Begründung ergänzt. Darüber hinaus besteht vorliegend kein weiterer Hand-
lungsbedarf.  
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2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Zu 2.: Die Hinweise und allgemeinen Ausführungen werden zur Kenntnis ge-
nommen.  
 
Vorliegend besteht kein weiterer Handlungsbedarf, dass die Leitung und der Schutz-
streifen das Plangebiet nicht betreffen.  
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Anlage  
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DB Bahn AG (28.11.2023) 

 

 

Beschlussempfehlungen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu 1.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 

 
 
 

Zu 2.: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen und in der Begründung mit 

aufgeführt. 

Auf Ebene der verbindlichen Bauleitplanung besteht kein weiterer Handlungsbedarf. 

Die Hinweise beziehen sich auf das nachfolgende Baugenehmigungsverfahren, auf 

die Bauausführung bzw. Erschließungsplanung und werden daher in der Begründung 

als Hinweis aufgeführt. Die Hinweise sind auf den genannten Planungsebenen zwin-

gend zu beachten.  
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EAM Netz GmbH (15.11.2023) 

 

 

Beschlussempfehlungen 

 
 
 
 
 
 
 
 
Zu 1.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 

 
 

Zu 2.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. Es werden Hinweise über die 

vorkommenden Leitungen in der Begründung sowie im Hinweisteil der textli-

chen Festsetzungen aufgenommen. 

Die Leitungen verlaufen gemäß den Lageplänen innerhalb der Straßenparzellen und 

werden durch Hausanschlüsse ergänzt. Auf Ebene der verbindlichen Bauleitplanung 

besteht vorliegend kein weiterer Handlungsbedarf, da die vorgebrachten Anregungen 

und Hinweise im Rahmen der nachfolgenden Planungsebenen (Erschließungspla-

nung, Bauantrag, etc.) zu berücksichtigen sind. 

 
 

Zu 3.: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen und in der Begründung mit-

aufgeführt. 

Auf Ebene der verbindlichen Bauleitplanung besteht kein weiterer Handlungsbedarf. 

Die Hinweise beziehen sich auf das nachfolgende Baugenehmigungsverfahren, auf 

die Bauausführung bzw. Erschließungsplanung und werden daher in der Begründung 

als Hinweis aufgeführt. Die Hinweise sind auf den genannten Planungsebenen zwin-

gend zu beachten.  
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Es folgen die Anlagen der Stellungnahmen 
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Hessen Mobil Dillenburg (30.11.2023) 

 

 

Beschlussempfehlungen 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Zu 1.: Die Ausführungen sind korrekt. 

 

 

 

Zu 2.: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 

Der Hinweis ist an die nachfolgende Bauausführung und Umsetzungsebene adres-

siert. Daher wird der Hinweis in die Begründung übernommen.  

 

 

Zu 3.: Die Ausführungen sind korrekt. 

 

 

Zu 4.: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen und in der Begründung mit-
aufgeführt.  
Angesprochen ist hier der Vollzug des Bebauungsplanes und insbesondere die Er-

schließungs- und Ausführungsplanung. Ein weiterführender Handlungsbedarf besteht 

auf der Ebene der verbindlichen Bauleitplanung darüber hinaus nicht.  
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Zu 5.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen und klarstellend in der Begrün-

dung ergänzt.  

Der Hinweis ist auf Bauantragsebene zu beachten.  

 

 

Zu 6.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.  

In der Begründung wird bereits thematisiert, dass zum weiteren Schutz für das künftige 

Plangebiet die Errichtung einer Flutmulde zum Schutz vor Hochwasserereignissen 

aufgenommen wird. Hierdurch wird zusätzlicher Retentionsraum innerhalb des Über-

schwemmungsgebietes geschaffen. Es wird eine weitere Erläuterung in der Begrün-

dung ergänzt.  

 

 

Zu 7.: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen und in der Begründung 
mitaufgeführt.  
Angesprochen ist hier der Vollzug des Bebauungsplanes und insbesondere die Er-

schließungs- und Ausführungsplanung. Ein weiterführender Handlungsbedarf besteht 

auf der Ebene der verbindlichen Bauleitplanung darüber hinaus nicht.  

 

 

Zu 8. – 10.: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen und in der Begrün-
dung mitaufgeführt.  
Angesprochen ist hier der Vollzug des Bebauungsplanes und insbesondere die Er-

schließungs- und Ausführungsplanung. Ein weiterführender Handlungsbedarf besteht 

auf der Ebene der verbindlichen Bauleitplanung darüber hinaus nicht.  

 

 

Zu 11.: Dem Hinweis wird entsprochen. 
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Hessisches Landesamt für Naturschutz, Umwelt und Geologie (01.11.2023) 

 

 

Beschlussempfehlungen 

 
 
 

 
 
Zu 1.: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
Das Regierungspräsidium Gießen wurde ebenfalls am Verfahren beteiligt. 
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IHK Lahn-Dill (07.12.2023) 

 

 

 

Beschlussempfehlungen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Zu 1.: Die grundsätzliche Zustimmung zur Planung wird zur Kenntnis genom-
men. 
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Kreisausschuss des Lahn-Dill-Kreises, Bauen und Wohnen (28.11.2023) 

 
 

Beschlussempfehlungen 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zu 1.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.  

 

 

 

Zu 2.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.  
Die benannten Flurstücke werden in der Begründung redaktionell korrigiert und auf 
die Plankarte des Bebauungsplanes abgestimmt. 

 

 

 

Zu 3.: Der Hinweis werden zur Kenntnis genommen und die Plankarte des Be-
bauungsplanes angepasst.  
Das Flurstück 139/9 wird aus dem Geltungsbereich herausgenommen. In der Be-
gründung wird hierzu ein Hinweis ergänzt.  
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Zu 4.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
Es wird geprüft, ob weitere Bemaßungen in die Plankarte des Bebauungsplanes auf-
genommen werden können.  

 

 

Zu 5.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.  
Die Bauverbotszone bleibt unverändert bei 20 Metern, da dies eine Vorgabe des Hes-
sischen Straßengesetzes ist. Klarstellend wird auf der Plankarte des Bebauungspla-
nes eine Schraffur für den Bereich zwischen 10 und 20 Metern eingetragen, ausge-
hend vom Fahrbahnrand. Hierdurch wird erkenntlich, dass in diesem Bereich Stell-
plätze ausnahmsweise zulässig sein können, wenn im Rahmen des Bauantragsver-
fahrens eine entsprechende Ausnahmegenehmigung bei Hessen Mobil beantragt 
wird. Der Hinweis erfolgte im vorliegenden Verfahren von Hesen Mobil mit Stellung-
nahme vom 30.11.2023. Hierzu wird ebenfalls ein Verweis in den Hinweisteil der textli-
chen Festsetzungen sowie in der Begründung ergänzt.  

 

 

Zu 6.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.  
Die Begründung wird redaktionell angepasst, dass die Stellplätze innerhalb der Bau-
verbotszone nur mit Ausnahmegenehmigung von HessenMobil zulässig sind.  

 

 

 

Zu 7.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
 
Zu 8.: Die grundsätzliche Zustimmung zur Planung wird zur Kenntnis genom-
men. 
 
 
Zu 9.: Die Hinweise werden zur Kenntnis und in dem Hinweisteil der textlichen 
Festsetzungen ergänzt.   
Angesprochen ist hier der Vollzug des Bebauungsplanes und insbesondere die Er-

schließungs- und Ausführungsplanung. Ein weiterführender Handlungsbedarf besteht 

auf der Ebene der verbindlichen Bauleitplanung darüber hinaus nicht.  
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Kreisausschuss des Lahn-Dill-Kreises; Brandschutz (14.11.2023) 

 
 

Beschlussempfehlungen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Zu 1.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 

 

 

Zu 2. – 3.: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen und in der Begründung 
mit aufgeführt.  
Angesprochen ist hier der Vollzug des Bebauungsplanes und insbesondere die Er-

schließungs- und Ausführungsplanung. Ein weiterführender Handlungsbedarf besteht 

auf der Ebene der verbindlichen Bauleitplanung darüber hinaus nicht.  
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Zu 4. und zu 5.: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen.  
Die Hinweise werden in der Begründung ergänzt. Die Hinweise sind an die nachfol-
gende Ebene der Erschließungsplanung sowie das Bauantragsverfahren adressiert 
und dort zu beachten. Aufgrund der interkommunalen Zusammenarbeit im Lahn-Dill-
Kreis in Sachen Brandschutz wird grundsätzlich eine ausreichende Löschwasserver-
sorgung sichergestellt.  
 
 
 
 
 
 
Zu 6.: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen und unter den Hinweisen 
der textlichen Festsetzungen auf der Plankarten und in der Begründung ergänzt.  
Die Hinweise sind an die nachfolgende Ebene der Erschließungsplanung sowie das 
Bauantragsverfahren adressiert und dort zu beachten. 
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Kreisausschuss des Lahn-Dill-Kreises, Landwirtschaft und Forsten (13.11.2023) 

 
 

Beschlussempfehlungen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zu 1.: Die Ausführungen sind korrekt. 

 

 

Zu 2.: Die grundsätzliche Zustimmung zur Planung wird zur Kenntnis genom-
men. 
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Kreisausschuss des Lahn-Dill-Kreises, Umwelt, Natur und Wasser (22.11.2023) 

 

 

 

Beschlussempfehlungen 

 

 

Zu 1.: Der Hinweis und die grundsätzliche Zustimmung zur Planung werden zur 
Kenntnis genommen. 

Der Umweltbericht wird der Begründung zum nächsten Verfahrensschritt der Ent-

wurfsoffenlage als Anlage beigelegt.  

 

Zu 2.: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen.  

In der Begründung wird zum Entwurf klarstellend ergänzt, dass nicht alle benannten 

Parkplätze vollständig im Überschwemmungsgebiet liegen. In der Begründung ist be-

reits eine Projektdarstellung abgebildet, in welcher dies ersichtlich wird.  

 

Zu 3.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.  

Es fanden zwischenzeitlich bereits Vorabstimmungen zwischen dem Vorhabenträger 

und der Unteren Wasserbehörde statt. Hierbei wurde abgestimmt, dass die Errichtung 

der geplanten Stellplätze innerhalb des Überschwemmungsgebietes grundsätzlich ge-

nehmigungsfähig ist, wenn ein entsprechender Retentionsausgleich geschaffen wird. 

Damit die betroffenen Stellplätze nicht im überflutbaren Bereich liegen, wird bei der 

Bauausführung eine Aufschüttung vorgenommen. Der hierdurch beanspruchte Re-

tentionsraum wird westlich im Plangebiet durch eine Flutmulde ausgeglichen. Nach 

Rückmeldung der Unteren Wasserbehörde ist die Planung so grundsätzlich genehmi-

gungsfähig. Hierdurch ist sichergestellt, dass der Bebauungsplan vollzugsfähig ist. Der 

Antrag auf eine wasserrechtliche Genehmigung wird parallel zur Entwurfsoffenlage 

bzw. vor Satzungsbeschluss des Bebauungsplanes gestellt und dann auf der nachfol-

genden Ebene im Rahmen der Bauantragsstellung umgesetzt. Auf der Ebene des 

Bauantrages findet ebenfalls die finale Detailplanung des Vorhabens (inkl. Parkplatz) 

statt, sodass dort der exakte Retentionsverlust sowie Ausgleich dessen erbracht und 

berechnet werden kann. 

Ein Hinweis auf dieses Vorgehen wird in der Begründung ergänzt. Auf der vorliegen-

den Planungsebene besteht darüber hinaus kein weiterer Handlungsbedarf.  

 
Zu 4.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.  
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Zu 5.: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. Das Hochwasserrisikoge-

biet wird gemäß § 9 Abs.6 BauGB nachrichtlich in die Plankarte des Bebauungs-

planes übernommen.  

Die aufgeführten Hinweise werden zusätzlich in der Begründung ergänzt.  

 

 

Zu 6.: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen.  
Der verrohrte Graben wird bereits in der Plankarte des Bebauungsplanes dargestellt.  

 

 

Zu 7.: Der Hinweis Planung wird zur Kenntnis genommen. 

 

 

 

Zu 8.: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen und in der Begründung mit-
aufgeführt.  
Angesprochen ist hier der Vollzug des Bebauungsplanes und insbesondere die Er-

schließungs- und Ausführungsplanung. Ein weiterführender Handlungsbedarf besteht 

auf der Ebene der verbindlichen Bauleitplanung darüber hinaus nicht.  

 

 

Zu 9. und 10. Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 

 

 

Zu 11: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen.  

Es wird darauf hingewiesen, das es sich vorliegend um eine Bestandsüberpla-

nung und somit um eine Nachverdichtung handelt.  

Es wird auf den Umweltbericht verweisen, welcher zum Entwurf mit ausgelegt wird 

und das Thema Boden thematisieren wird.  

 

 

 

Zu 12.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen und Ausführungen zum Bo-
denschutz im Umweltbericht und in der Begründung zum Entwurf ergänzt.  
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Zu 13.: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen und klarstellend in der 
Begründung ergänzt.  

 

 

 

 

 

Zu 14.: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
  

 

 

 

Zu 15.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 

 

 

 

Hinweis: Die Seiten 4 und 5 des Schreibens richten sich an die Flächennutzungs-

planänderung. Vorliegend werden diese nicht aufgeführt, da sie in der Auswertung zur 

Flächennutzungsplanänderung behandelt werden.  
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Landesamt für Denkmalpflege, hessen Archäologie (21.11.2023) 

 

 

Beschlussempfehlungen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zu 1.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.  

 

 

Zu 2.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 

 

 

Zu 3.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
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Regierungspräsidium Darmstadt, Kampfmittelräumdienst (01.12.2023) 

 

 

Beschlussempfehlungen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zu 1. und zu 2.: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen und in der Be-

gründung mitaufgeführt.    

Die vorgebrachten Hinweise werden zur Klarstellung zum nächsten Verfahrensschritt 

in die Begründung des Bebauungsplanes aufgenommen. Auf Ebene der verbindlichen 

Bauleitplanung besteht darüber hinaus kein weiterer Handlungsbedarf, zumal kein be-

gründeter Verdacht besteht, dass im Plangebiet mit dem Auffinden von Bombenblind-

gängern zu rechnen ist und demnach eine systematische Flächenabsuche nicht erfor-

derlich ist. 
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Regierungspräsidium Gießen (11.12.2023)  

 

 

Beschlussempfehlungen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zu 1.: Die allgemeinen Ausführungen werden zur Kenntnis genommen.  
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Zu 2.: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen.  

 

 

 

 

 

 

 

Zu 3.: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen.  

Der Plan ist somit gemäß § 1 Abs.4 BauGB an die Ziele der Raumordnung angepasst.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Zu 4.: Der Hinweis und die grundsätzliche Zustimmung zur Planung werden zur 
Kenntnis genommen. 

Seite 85 von 92 - Öffentliche Niederschrift 18.03.2024 Stadtverordnetenversammlung der Stadt Leun (exportiert: 21.03.2024)



  Auswertung der Stellungnahmen aus der Beteiligung gemäß § 3(1) u. § 4(1) BauGB 

           

Stadt Leun, Kernstadt, Bebauungsplan Nr. 3a „Wackenbach“ 1.ÄuE  Seite 33 

 

 

 

5 

 

 

 

 

6 

 

 

 

 

 

7 

 

 

 

 

 

8 

 

 

9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 

Zu 5.: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen.  

Es ist zunächst klarzustellen, dass durch die Signatur „St“ in der Plankarte des Bebau-

ungsplanes ausschließlich Flächen für Stellplätze innerhalb des Überschwemmungs-

gebiets bauplanungsrechtlich vorbereitet werden. Dies wird in der Legende der Plan-

zeichnung definiert.  

Es fanden zwischenzeitlich bereits Vorabstimmungen zwischen dem Vorhabenträger 

und der Unteren Wasserbehörde statt. Hierbei wurde abgestimmt, dass die Errichtung 

der geplanten Stellplätze innerhalb des Überschwemmungsgebietes grundsätzlich ge-

nehmigungsfähig ist, wenn ein entsprechender Retentionsraumausgleich geschaffen 

wird. Damit die betroffenen Stellplätze nicht im überflutbaren Bereich liegen, wird eine 

Aufschüttung vorgenommen. Der hierdurch beanspruchte Retentionsraum wird west-

lich im Plangebiet durch eine Flutmulde ausgeglichen. Nach Rückmeldung der Unte-

ren Wasserbehörde ist die Planung so grundsätzlich genehmigungsfähig. Hierdurch 

ist sichergestellt, dass der Bebauungsplan vollzugsfähig ist. Der Antrag auf eine was-

serrechtliche Genehmigung wird parallel zur Entwurfsoffenlage bzw. vor Satzungsbe-

schluss des Bebauungsplanes gestellt und dann auf der nachfolgenden Ebene im 

Rahmen der Bauantragsstellung umgesetzt. Auf der Ebene des Bauantrages findet 

ebenfalls die finale Detailplanung des Vorhabens (inkl. Parkplatz) statt, sodass dort 

der exakte Retentionsverlust sowie Ausgleich dessen erbracht und berechnet werden 

kann. Ein Hinweis auf dieses Vorgehen wird in der Begründung ergänzt. Auf der vor-

liegenden Planungsebene besteht darüber hinaus kein weiterer Handlungsbedarf. 

 

Zu 6.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.  

Im Bebauungsplan sind bereits jetzt keine Baugrenzen innerhalb des Überschwem-

mungsgebietes vorhanden. Es sind lediglich Flächen für Stellplätze innerhalb des 

Überschwemmungsgebietes angeordnet. Für diesen Bereich ist eine wasserrechtliche 

Genehmigung im Rahmen des Bauantragsverfahrens zu beantragen. Hierzu werden 

Informationen in der Begründung ergänzt, siehe zu 5.  

 

Zu 7.: Die grundsätzliche Zustimmung zur Planung wird zur Kenntnis genom-
men. 

 

zu 8. und 9.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 

Vorliegend wird keine Neuflächeninanspruchnahme im planungsrechtlichen Außenbe-

reich vorbereitet. Es wird ein Bestand überplant, der durch Bebauung und Versiege-

lung geprägt ist. Daher entfällt das Erfordernis zum Ausgleich des Schutzgutes Boden.   
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Zu 10.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.  

 

 

Zu 11.: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen und in der Begründung 

mit aufgeführt.    

Auf Ebene der verbindlichen Bauleitplanung besteht darüber hinaus kein weiterer 

Handlungsbedarf.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zu 12.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.  

 

 

Zu 13.: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen und im Hinweisteil der 

textlichen Festsetzungen sowie in der Begründung ergänzt.  

Auf Ebene der verbindlichen Bauleitplanung besteht darüber hinaus kein weiterer 

Handlungsbedarf. 
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Zu 14.: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 

Die Untere Naturschutzbehörde hat ebenfalls eine Stellungnahme abgegeben, die hier 

eingestellt ist.  

 

 

Zu 15.: Der Hinweis ist korrekt. 
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Bebauungsplan Nr. 3a
"Wackenbach" (1979)
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1. Änderung & Erweiterung

Verfahrensvermerke:

Der Aufstellungsbeschluss gem. § 2 Abs. 1 BauGB wurde durch die Stadt-

verordnetenversammlung gefasst am  ___.___.______

Der Aufstellungsbeschluss gem. § 2 Abs. 1 Satz 2 BauGB wurde ortsüblich

bekanntgemacht am  ___.___.______

Die Öffentlichkeitsbeteiligung gem. § 3 Abs. 1 BauGB wurde ortsüblich be-

kanntgemacht am  ___.___.______

Die Öffentlichkeitsbeteiligung gem. § 3 Abs. 1 BauGB erfolgte in der Zeit vom  ___.___.______

bis einschließlich  ___.___.______

Die Öffentlichkeitsbeteiligung gem. § 3 Abs. 2 BauGB wurde ortsüblich be-

kanntgemacht am  ___.___.______

Die Öffentlichkeitsbeteiligung gem. § 3 Abs. 2 BauGB erfolgte in der Zeit vom  ___.___.______

bis einschließlich  ___.___.______

Der Satzungsbeschluss gem. § 10 Abs. 1 BauGB sowie § 5 HGO i.V.m.

§ 9 Abs. 4 BauGB und § 91 HBO erfolgte durch die Stadtverordnetenver-

sammlung am  ___.___.______

Die Bekanntmachungen erfolgten im _________________________________.

Ausfertigungsvermerk:

Es wird bestätigt, dass der Inhalt dieses Bebauungsplanes mit den hierzu
ergangenen Beschlüssen der Stadtverordnetenversammlung übereinstimmt und dass
die für  die Rechtswirksamkeit maßgebenden Verfahrensvorschriften eingehalten
worden sind.

Leun, den ___.___._____

____________

Bürgermeister

Rechtskraftvermerk:

Der Bebauungsplan ist durch ortsübliche Bekanntmachung gem. § 10 Abs. 3 BauGB in

Kraft getreten am:   ___.___.______

Leun, den ___.___.______

___________

Bürgermeister

1 0,8 I0,8

Bei Konkurrenz von GRZ und überbaubarer Grundstücksfläche gilt die engere Festsetzung.

Baugebiet GFZ ZNr. GRZ
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SOEH

Flur 9 Flurnummer

Flurstücksnummer

vorhandene Grundstücks- und Wegeparzellen mit Grenzsteinen

139
7

8,00m

OKGeb

Rechtsgrundlagen

Baugesetzbuch (BauGB) i.d.F. der Bekanntmachung vom 03.11.2017 (BGBl. I S. 3634), zuletzt geändert
durch Artikel 3 des Gesetzes vom 20.12.2023 (BGBl. 2023 I Nr. 394),

Baunutzungsverordnung (BauNVO) i.d.F. der Bekanntmachung vom 21.11.2017 (BGBl. I S. 3786), zuletzt
geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 03.07.2023 (BGBl. 2023 I Nr. 176),

Planzeichenverordnung 1990 (PlanzV 90) i.d.F. der Bekanntmachung vom 18.12.1990 (BGBl. I 1991 S. 58),
zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 14.06.2021 (BGBl. I S. 1802),

Hessische Bauordnung (HBO) vom 28.05.2018 (GVBI. I S. 198), zuletzt geändert durch Artikel 3 des
Gesetzes vom 20.07.2023 (GVBl. S. 582).

Zeichenerklärung
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Vorlage 

Stadt Leun, Bahnhofstraße 25, 35638 Leun 

 
Antrag der Fraktionen CDU, SPD, FWG und Bündnis 90/Grüne: Empfehlung der 
Arbeitsgruppe Haushalt 
 
 
Erstellt von: 
Katja Kothe 

 
Datum: 
29.02.2024 

 
Haushaltsmittel sind vorhanden: 

     
ja  nein  entfällt 

 
Beratungsfolge Termin TOP Beratungsaktion 
Stadtverordnetenversammlung der Stadt 
Leun 

18.03.2024  beschließend 

 
 
Sach- und Rechtslage: 

Für die nächste Sitzung der Stadtverordnetenversammlung am 18.03.2024 bitte ich im Namen 
der Fraktionen CDU, SPD, FWG und Grüne folgenden Antrag zur  Beschlussfassung 
aufzunehmen: 
 
In der Sitzung der Arbeitsgruppe Haushalt am 21. Februar 2024 wurden folgende 
Empfehlungen formuliert: 
 
1. Die Summen der ordentlichen Aufwendungen je Produkt möchten bitte in der Summe um  

10 % ausgehend vom Jahresabschluss 2023 gekürzt werden. 
Einmaleffekte des Vorjahres sind zu berücksichtigen. Mehrbedarfe sind für die 
Haushalsberatungen aufzuführen und zu begründen. 

2. Bei der Quartalsberichterstattung sind die Rückmeldungen der Abteilungen auch einzuholen. 
Wesentliche Abweichungen sind zu begründen. 

3. Bauzeitenpläne bzw. Projektpläne mit Meilensteinen sind zu erstellen (insb. bei Neubau 
Feuerwehr, umfangreiche Instandhaltungen) 

4. Mit dem Haushalt 2025 ist auch ein Haushaltssicherungskonzept einzubringen. 
 
 
Finanzielle Auswirkungen: 

 
 
 
Beschlussvorschlag: 

Der Magistrat wird beauftragt die Empfehlungen der Arbeitsgruppe Haushalts umzusetzen. 
 

 
 
 
Anlage(n): 
1. 2024-02-28 AG Haushalt Empfehlungen 
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An Herrn  
Stadtverordnetenvorsteher  
Jürgen Ambrosius  
Am Bornstück 10  
35638 Leun-Biskirchen 

Stockhausen, den 29. Februar 2024  

Empfehlungen der Arbeitsgruppe Haushalt  

Sehr geehrter Herr Stadtverordnetenvorsteher Ambrosius,  

für die nächste Sitzung der Stadtverordnetenversammlung am 18.03.2024 bitte ich  

im Namen der Fraktionen CDU, SPD, FWG und Grüne folgenden Antrag zur 
Beschlussfassung aufzunehmen:  

In der Sitzung der Arbeitsgruppe Haushalt am 21. Februar 2024 wurden folgende 

Empfehlungen formuliert:  

1.  Die Summen der ordentlichen Aufwendungen je Produkt möchten bitte in der 
Summe um 10 % ausgehend vom Jahresabschluss 2023 gekürzt werden.  
Einmaleffekte des Vorjahres sind zu berücksichtigen. Mehrbedarfe sind für  
die Haushalsberatungen aufzuführen und zu begründen.  

2.  Bei der Quartalsberichterstattung sind die Rückmeldungen der Abteilungen  
auch einzuholen. Wesentliche Abweichungen sind zu begründen.  

3.  Bauzeitenpläne bzw. Projektpläne mit Meilensteinen sind zu erstellen (insb.  
bei Neubau Feuerwehr, umfangreiche Instandhaltungen)  

4.  Mit dem Haushalt 2025 ist auch ein Haushaltssicherungskonzept  
einzubringen.  

 

 

Beschlussvorschlag:  
Der Magistrat wird beauftragt die Empfehlungen der Arbeitsgruppe Haushalts 

umzusetzen.  

Mit freundlichen Grüßen  

Kim Robert Trapp  
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Teilnehmer aus den Fraktionen: 
Ambrosius, Jürgen  
Hofmann, Michael  
Klapproth, Kerstin  
Kreusel, Michael  
Magda, Georg  
Schmitz, Paul  
Trapp, Kim Robert  

Teilnehmer aus der Verwaltung: 
Schneider, Alexander  
Franke, Thomas  
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